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Vorwort zur 3. Auflage

				Liebe Leserinnen, liebe Leser,

				die vorliegenden Leitlinien stellen das Ergebnis einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der fachlichen und ethischen Grundlagen des Care und Case Managements dar. Sie wollen sowohl den erreichten fachlichen Stand sichern und Orientierung sein für alle Praxisanwendungen, Forschungsprojekte, politische und rechtliche Entscheidungen sowie Konzept- und Theoriediskurse, die auf Care und Case Management zurückgreifen, als auch Diskussionen für die Zukunft eröffnen.

				Als „Fallmanagement“ sind die Grundlagen des Care und Case Managements in die Sozialgesetzgebung eingegangen. Die zuständigen Sozialleistungsträger orientieren sich an den Leitlinien der DGCC. Ihnen obliegt die Verantwortung einer fachlich hochwertigen Konzeptdefinition und Umsetzung von Fallmanagement im Sinne des hier beschriebenen Care und Case Managements. Umso wichtiger ist es, dass die hier von der DGCC formulierten Leitlinien Orientierungspunkt und Ausgangspunkt der Mitgestaltung der politischen Diskurse, der Sozialgesetzgebung sowie der Praxisimplementierungen und der Forschung bleiben.

				Die vorliegenden Leitlinien beinhalten

				
						Leitlinien zum fallbezogenen Handlungskonzept Case Management inklusive Qualitätsstandardformulierungen,

						Ethische Grundlagen für Care und Case Management,

						Leilinien Care Management für die fallunabhängige und fallübergreifende Arbeit auf der Organisationsebene, der Ebene des regionalen Versorgungsgefüges und auf der politischen Ebene,

						Standards zur Normierung und Auditierung von Organisationen,

						Leitlinien für Forschung zum Care und Case Management sowie

						Standards und Richtlinien für die Weiterbildung zu Case Manager:innen, für die Zertifizierung von Case Management-Ausbilder:innen sowie für die Weiterbildungsinstitute, die die Durchführung der Weiterbildung und die Einhaltung der Richtlinien verantworten.

				

				Die neu hinzugekommenen Leitlinien Care Management und Forschung wurden der Fachöffentlichkeit zuvor in der Fachzeitschrift Case Management zur Diskussion vorgestellt. Die Rahmenempfehlungen Case Management sowie die Standards zur Normierung und Auditierung von Organisationen wurden überarbeitet, den aktuellen Entwicklungen angepasst und vereinfacht. Die grundlegenden Inhalte wurden beibehalten. Die ethischen Grundlagen wurden nicht verändert. Die Leitlinien zur Weiterbildung unterliegen einer ständigen Überarbeitung. Der abgedruckte Artikel stellt die Grundlagen dar und verweist auf die jeweils aktuellen Fassungen.

				Die Erweiterung der Leitlinien um Perspektiven des Care Managements und der Forschung folgt dem Anspruch der Fachgesellschaft, Care und Case Management nicht nur als Handlungskonzept der Einzelfallarbeit zu verstehen, sondern als integrierten fachlichen Rahmen. Erst das Zusammenspiel von Praxis, organisationsbezogener Entwicklung, wissenschaftlicher Reflexion und qualitätsgesicherter Aus- und Weiterbildung ermöglicht eine nachhaltige Weiterentwicklung. Forschung stärkt die Evidenzbasis, Weiterbildung sichert fachliche Kompetenz und Manualtreue, Care Management schafft strukturelle Rahmenbedingungen und Case Management verbindet diese Ebenen in der konkreten Arbeit mit Menschen in komplexen Lebenslagen miteinander. Die vorliegende Auflage greift dieses Zusammenspiel auch in dem neu formulierten Titel der Auflage bewusst auf und macht es erstmals systematisch sichtbar.

				Die Leitlinien nehmen die fachliche Tradition auf, sie wahren den Kern und sie regen zugleich weitere Diskurse und Entwicklungen an. Mit ihrer Gründung übernahm die Deutsche Gesellschaft für Care und Case Management die Standards für die Weiterbildung Case Management, die zuvor von einer Fachgruppe unter Beteiligung verschiedener Fachgesellschaften formuliert worden waren. Dieser zentrale Baustein der Fachgesellschaft bleibt dem Inhalt nach bestehen. 2012 wurden „Ethische Orientierungspunkte“ für die Arbeit im Case Management formuliert. 2015 erschien die erste Auflage der Leitlinien. Dieser folgte 2020 eine Neubearbeitung der bestehenden Grundlagentexte sowie eine Erweiterung vor allem mit Blick auf Standards zur Normierung und Auditierung von Organisationen. Mit der Aufnahme der Leitlinien Care Management und Forschung bietet die Fachgesellschaft nun mit der dritten Auflage eine deutlich erweiterte fachliche Grundlage. Damit reagiert sie auf politische und fachliche Diskurse im Rahmen vielfältiger Implementierungs- und Forschungsprojekte im Auftrag von Bundesministerien und erweitert gemäß ihrem Auftrag den fachlichen Orientierungsrahmen. Da Care und Case Management im Rahmen vielfältiger Fallmanagement- und Lotsenprojekte aufgegriffen, implementiert, beforscht und diskutiert wird, besteht die heutige Herausforderung der Fachgesellschaft weniger darin, den Zweck und die Inhalte der Handlungskonzepte in der Fachöffentlichkeit werbend darzustellen, als vielmehr darin, Zweck und Inhalte mit Blick auf ethische und fachliche Grundlagen zu bewahren, damit sie den Bürgern und Bürgerinnen, die in komplexen Hilfesituationen professionelle „Hilfe wie aus einer Hand“ benötigen, dienlich bleiben. Erst eine Einhaltung der Manualtreue mit Blick auf die hier formulierten Leitlinien ermöglicht bundesweit und sozialgesetzbuchübergreifend den Aufbau vernetzter Versorgungssysteme sowie eine evidenzbasierte Weiterentwicklung.

				Die Leitlinien sind im Vergleich der Inhalte der drei Auflagen bereits jetzt ein aussagekräftiges Dokument der stetigen Weiterentwicklung von Care und Case Management. Auch die hier vorgelegten Grundlagen werden mit den Erfahrungen und Forschungsergebnissen in Zukunft weiterentwickelt und ergänzt werden.

				Die formulierten Leitlinien greifen auf vielfältige Diskurse im Rahmen der DGCC zurück. Allen Mitgliedern, die sich in ihren beruflichen Kontexten sowie in den Fachgruppen, den Kommissionen oder im Vorstand der DGCC engagieren, sei herzlich gedankt. Im steten Austausch gelingt uns so innerhalb der DGCC ein fruchtbarer Dialog zwischen Weiterbildung, Praxis, Theorie und Forschung.

				Alle vorliegenden Leitlinien wurden vom Vorstand der DGCC am 9.3.2026 verabschiedet.

				Münster und Neubrandenburg, im April 2026

				Hugo Mennemann und Stefan Schmidt
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Beitrag 1 Leitlinien Case Management

				Erste Version verabschiedet vom Vorstand am 14.1.2008, redaktionell überarbeitet am 29.1.2020, in der dritten Version verabschiedet vom Vorstand am 9.3.2026

				Hugo Mennemann/Michael Monzer/Eva Kanth/Andreas Podeswik

				1 Präambel

				2 Begriffserklärungen

				3 Zweck und Merkmale des Case Managements

				4 Grundlagen

				4.1 Indikationskriterien

				4.2 Voraussetzungen

				5 Zentrale Inhaltsbereiche des Case Managements

				6 Struktur der Standardformulierungen

				7 Die Case Management umsetzende Organisation

				7.1 Qualitätsmanagement

				7.2 Verantwortung und Befugnisse

				7.3 Dokumentation

				7.4 Überprüfung der Qualitätsstandards

				Anhang

				I CM-Leitprinzipien

				II CM-Qualitätsstandarddefinitionen

				1 Präambel

				Das Handlungskonzept Case Management (CM) ist im Sozial- und Gesundheitswesen sowie in der Beschäftigungsförderung fest verankert. Es ist eine Grundlage unterschiedlicher Sozialgesetze und wird in vielen Handlungsfeldern von unterschiedlichen Trägern, Einrichtungen und Professionen umgesetzt. Einblicke in Fachliteratur und Praxis machen deutlich, dass Ziele, ethische Grundlagen, fachliches Verständnis und methodische Umsetzung von Case Management – auch in Form von Fallmanagement- oder Lotsenkonzepten – erheblich variieren. Die hier vorliegenden Rahmenempfehlungen zum Handlungskonzept Case Management der Deutschen Gesellschaft für Care und Case Management e. V. (DGCC) dienen dazu, die CM-Leitprinzipien, die ethischen Grundlagen sowie das Verständnis von Case Management durch die DGCC eindeutig darzustellen. Zugleich sollen sie Abgrenzungen zu anderen Formulierungen und Verständnissen von Case Management ermöglichen. Die vorliegenden Rahmenempfehlungen stellen seitens der DGCC eine fachliche Orientierungsgrundlage dar sowohl für Einrichtungen, die das Konzept Case Management umsetzen, als auch für gesetzliche Festlegungen und deren Umsetzung. Die Empfehlungen bleiben offen für handlungsfeldbezogene oder einrichtungsbezogene Spezifika. Zudem liegt der Fokus der Darstellungen auf Case Management als organisationsgestaltendem Handlungskonzept und nicht auf der Tätigkeit einzelner Case Manager:innen innerhalb einer Organisation. Für nach den Richtlinien der DGCC zertifizierte „Case Manager:innen im Sozial- und Gesundheitswesen sowie in der Beschäftigungsförderung“ bilden die hier formulierten Rahmenempfehlungen zum Handlungskonzept Case Management die Grundlage ihrer Unterstützungsleistungen.

				2 Begriffserklärungen

				Case Management bezeichnet eine bedarfsorientierte Steuerung („Management“) einer Fallsituation („Case“) zur Bewältigung einer personenbezogenen Problematik. Es berücksichtigt Formen der Selbstsorge und stimmt die am Einzelfall beteiligten Professionen und Organisationen aufeinander ab. Case Management vermittelt zwischen individueller Lebenslage und professioneller Hilfe. Es erfolgt mit Blick auf eine konkrete Fallsituation innerhalb einer Organisation und im regionalen Versorgungsgefüge. Damit ist Case Management ein das organisierte Verfahren und das regionale Versorgungsgefüge veränderndes Handlungskonzept, an dem unterschiedliche Professionen und Organisationen sektorenübergreifend beteiligt sein können. Case Management ist darauf ausgerichtet, sowohl Ressourcen, Selbstbestimmung und Partizipation zu stärken als auch Effektivität, Kohärenz und Kontinuität im zuständigen, regionalen Versorgungssystem zu erhöhen.

				Der Fall („Case“) ist die problematische Lebenssituation von Personen mit Unterstützungsbedarf, die aufgrund ihrer Komplexität eine koordinierende Steuerung der professionell Tätigen erfordert. Die Fallbearbeitung erfolgt im Rahmen sozialräumlicher Bedingungen, organisationaler Strukturen, professioneller Zuständigkeiten und rechtlicher Normen.

				Die Bedarfsfeststellung ist das Ergebnis einer partizipativen Berücksichtigung und Besprechung sowohl der subjektiven Wünsche und Bedürfnisse der Personen mit Unterstützungsbedarf als auch der fachlichen Bewertungen. Der Aufnahme und Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse der Menschen mit Unterstützungsbedarf kommt im Case Management fachlich und ethisch eine besondere Bedeutung zu, weil alle Steuerungsleistungen innerhalb einer Organisation und im regionalen Versorgungsgefüge das Ziel haben, die soziale und gesundheitliche Alltagssituation der Menschen zu verbessern. Mit Case Management werden Organisationen und das regionale Versorgungssystem fachlich und ethisch auf den Unterstützungsbedarf von Personen in komplexen Hilfesituationen, also personenorientiert, ausgerichtet.

				Eine komplexe Hilfesituation ist dadurch gekennzeichnet, dass es einen Hilfebedarf in unterschiedlichen Lebensbereichen gibt, sodass mehrere Professionen im Einzelfall tätig sind. Komplexität ergibt sich aus interaktiven Problemen, die nicht linear vorhersagbar sind. Das Interagieren des Hilfebedarfs in den unterschiedlichen Lebensbereichen kann nicht von außen vorhergesehen werden, sodass eine personenbezogene Zuwendung zum Einzelfall erforderlich ist.

				Mehrebenenansatz und handlungsformbezogene Zuordnung: Case Management kann auf der Einzelfallebene als eine Form von Beratung zur Situationsaufnahme, Zielbestimmung und Organisation notwendiger Unterstützung beschrieben werden. Das Konzept ist offen für unterschiedliche methodische und verfahrensbezogene Akzentsetzungen. Auf der Organisationsebene werden mithilfe von Case Management fallorientiert Strukturen und Prozesse gestaltet. Auf dieser Ebene kommen Handlungsformen des Sozial- und Qualitätsmanagements zum Einsatz. Und im regionalen Versorgungsgefüge werden unterschiedliche Professionen, Dienste und informelle Hilfen einbezogen und einzelfallorientiert koordiniert. Hier können unterschiedliche Formen von Steuerung und Zusammenarbeit zwischen Professionen und Organisationen entstehen. Mit Case Management werden die Einzelfallebene, die Organisationsebene und das regionale Versorgungsgefüge personenorientiert aufeinander abgestimmt.

				Zwei Case-Management-Modelle können unterschieden werden: ein generelles und ein begleitendes Case Management. Ein generelles Case Management liegt vor, wenn die Regieleistung in der Feststellung des Bedarfs, der Formulierung von Zielen und der Vereinbarung von Maßnahmen im Rahmen eines Serviceplans sowie in der Koordination und Steuerung von Diensten besteht, ohne dass dabei eigene fachliche Dienstleistungen gegenüber den Personen mit Unterstützungsbedarf erbracht werden. Ein begleitendes Case Management bezeichnet die gleichzeitige Übernahme von Case Management-Aufgaben und funktions- bzw. professionsbezogenen eigenen Fachdienstleistungen (z. B. sozialarbeiterische, pflegerische, therapeutische Leistungen) durch dieselbe Fachkraft. Begleitendes Case Management ist bzgl. der Rollen- und Funktionsverteilung – sowohl mit Blick auf die Personen mit Unterstützungsbedarf als auch gegenüber den Netzwerkpartner:innen und Kostenträgern – zu klären und organisatorisch abzusichern.

				Unterschiedliche professions- und handlungsfeldbezogene Ausformungen und Begriffe: Je nach Handlungsfeld und professionsbezogener Perspektive kommt es zu unterschiedlichen Ausformungen, z. B. Case Management in der Pflege, der Medizin, der Verwaltung oder der Sozialen Arbeit. Zudem werden je nach Handlungsfeld unterschiedliche Begriffe verwandt, deren konkrete Konzepte sich mehr oder weniger eng an Care und Case Management (DGCC) orientieren, z. B. Fallmanagement, Unterstützungsmanagement, Fall- und Systemmanagement sowie Lotsentätigkeit. In der Sozialgesetzgebung wird mitunter den zuständigen Leistungsträgern die Verantwortung zugesprochen, Fallmanagement-Konzepte zu definieren. Diese orientieren sich i. d. R. am Care und Case Management, sind aber nicht in allen Inhalten identisch. Für eine leistungsträger- und leistungserbringerübergreifende Zusammenarbeit ist hilfreich, dass Fallmanagement und Lotsentätigkeit bereits im Zuge der Gesetzgebung im Sinne von Care und Case Management definiert werden.

				Care Management meint auf der Ebene organisierter Versorgung in Abgrenzung vom bedarfs- und personenbezogenen Case Management die Gestaltung personenunabhängiger Sorgestrukturen in einer Organisation, im regionalen Versorgungsgefüge (Netzwerkebene) und auf politischer Ebene. Diese umfassen professionelle und informelle Hilfeformen (im Welfaremix). Care Management und Case Management gehen in der Praxis häufig ineinander über. Leitlinien zum Care Management sind von der Deutschen Gesellschaft für Care und Case Management eigens formuliert worden.

				Der Begriff Care (engl. Sorge) meint im Zusammenhang von Case Management das Gesamt aller Sorgeformen: Selbstsorge, informelle Sorgeformen, Case Management und Care Management. Die Betrachtung und Gestaltung des Care geht im Sinne des Subsidiaritätsprinzips über die professionellen Formen des Case Managements und Care Managements hinaus.

				3 Zweck und Merkmale des Case Managements

				Zweck des Case Managements ist es, dass Personen oder Personengruppen in komplexen Hilfesituationen bedarfsorientiert aufeinander abgestimmte Leistungen erhalten. Diesem Qualitätsanspruch sind Organisationen, die gemäß des Handlungskonzeptes Case Management arbeiten sowie Case Manager:innen verpflichtet. Zur Erfüllung dieses Anspruchs weist Case Management die folgenden spezifischen Merkmale auf:

				
						Ausrichtung am Einzelfall,

						Steuerung der Hilfeleistungen im regionalen Versorgungsgefüge „wie aus einer Hand“,

						Transparenz des Verfahrens und Beteiligung der Personen mit Unterstützungsbedarf,

						Subsidiarität der Versorgung im Sinne der Stärkung eigener und sozialräumlicher Ressourcen,

						aufeinander abgestimmte und sektorübergreifend koordinierte Hilfeleistungen,

						Vermeidung von Fehlallokationen durch Gatekeeping,

						Sicherung einer kontinuierlichen und bedarfsgerechten, lebensweltlichen Versorgung.

				

				Die Begründung des Qualitätsanspruchs für die Anwendung von Case Management kann wie folgt stichpunktartig dargestellt werden:

				
						Unstimmigkeiten und Brüche an Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Professionen, Organisationen, Netzwerken und Versorgungssektoren sollen vermieden werden.

						Fehlallokationen, Über- und Unterversorgungen sowie unnötige organisationsbedingte Belastungen der Personen mit Unterstützungsbedarf1 sollen vermieden werden.

						Die einzelfall- und personenbezogene Ausrichtung aller Unterstützungsleistungen soll die Hilfe effektiv und (mittelfristig) effizient aus gesamtwirtschaftlicher Sicht gestalten.

						Sektorale und trägerspezifische Eigeninteressen von Leistungs- und Kostenträgern sollen zugunsten einer bedarfsorientierten, personenbezogenen Hilfeausrichtung relativiert werden.

						Menschen befinden sich häufig in komplexen Hilfesituationen, in denen die Leistung einer Organisation und einer Profession nicht ausreicht.

						Hilfeleistungen sollen personenbezogene und nicht primär professions-, leistungs-, kosten- oder einrichtungsbezogenen Logiken folgen.

						Case Management als lernendes System: Einzelfälle helfen der Organisation, sich kontinuierlich zu verbessern (systembezogenes CM).

				

				4 Grundlagen

				4.1 Indikationskriterien

				Case Management ist indiziert, wenn Versorgungssysteme, in denen unterschiedliche Professionen tätig sind, die in der Regel einrichtungsübergreifend fungieren, auf die komplexe Hilfesituation der Personen mit Unterstützungsbedarf der Hilfe ausgerichtet werden sollen.

				Indikationskriterien (Einzelfallregel)

				Auf der Einzelfallebene2 ist Case Management indiziert, wenn

				
						eine komplexe Bedarfslage mit mehreren interagierenden Problembereichen vorliegt,

						mehrere Leistungsanbieter (Leistungsträger und/oder Leistungserbringer) beteiligt sind und ihre Leistungen koordiniert werden müssen (hohe Akteursdichte/Welfaremix),

						die vorgesehenen Regelversorgungspfade im besonderen Einzelfall nicht ausreichen oder wiederholt scheitern,

						die eigenen Ressourcen der Person mit Unterstützungsbedarf zur Steuerung der Hilfen nicht genügen (Subsidiarität),

						eine (sich entwickelnde) Einwilligung der Person mit Unterstützungsbedarf vorliegt (Freiwilligkeit),

						eine längerfristige Problemlage vorliegt, die über eine zeitlich begrenzte Komplexlösung hinausgeht.

				

				Alle Kriterien müssen erfüllt sein. Ohne eine komplexe Problemlage mit hoher Akteursdichte greift Case Management nicht. Regelpfade und Komplexlösungen bei kurzzeitig notwendigen Problemlösungen haben den Vorrang vor aufwendigen individuellen Steuerungsprozessen im Einzelfall. Und Case Management als professionelle Unterstützungsleistung greift nur bei Einwilligung und wenn sie notwendig ist.

				Organisationsbezogene Indikationsregeln können aus den genannten Indikationsregeln auf der Einzelfallebene abgeleitet werden. Sie werden in den Leitlinien Care Management differenziert ausgeführt.

				Organisationen können Case Management gezielt in ein Care Management überführen, wenn Einzelfälle das Potenzial zur Weiterentwicklung der eigenen Strukturen und Prozesse bieten. Auf diese Weise erhält Case Management eine Organisationsentwicklungsfunktion. Es wird zum Instrument einer lernenden Organisation, die aus konkreten Fällen systematisch Erkenntnisse für ihre Weiterentwicklung gewinnt.

				4.2 Voraussetzungen

				Einen allgemeinen, SGB-übergreifenden Anspruch auf Case Management gibt es nicht. Ausdrücklich genannt wird „Fallmanagement“ derzeit nur im § 13a SGB VI sowie § 30 SGB XIV. Hier wird „Fallmanagement“ in Anlehnung an Care und Case Management definiert. In vielen Sozialgesetzbüchern wird die Aufnahme von Fallmanagement oder Lotsentätigkeiten (SGB V) geprüft. 

				Koordinierende Leistungen im Einzelfall sowie Aufforderungen zu einer verbesserten Zusammenarbeit von Leistungsträgern und/oder Leistungserbringern finden sich in nahezu allen Sozialgesetzbüchern.

				
					Beispiele

					SGB I §§ 14, 17 Abs. 1 Beratung zu Sozialleistungen und Ausführung der Sozialleistungen (Verpflichtung der Leistungsträger), SGB II §§ 3, 14, 15 Leistungsgrundsätze, Grundsatz des Förderns, Eingliederungsvereinbarung, SGB III §§ 29–33 Beratung, SGB V § 11 Abs. 4 Leistungsarten (Versorgungsmanagement), SGB V § 37a Soziotherapie, SGB V § 43 Abs. 2 sozialmedizinische Nachsorgeleistungen, SGB V § 73 Abs. 1 Kassenärztliche Versorgung (Hausärztliche Koordination), SGB V §§ 137f–g Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Erkrankungen, SGB V §§ 140a–d Integrierte Versorgung, SGB VI §§ 13a Fallmanagement, SGB VII § 17 Überwachung von Beratung, SGB VIII §§ 8a, 27, 36 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Hilfe zu Erziehung, Mitwirkung, Hilfeplan, SGB IX §§ 12, 13, 14–24, 25, 106, 117–122 frühzeitige Bedarfserkennung, Leistungen der Rehabilitationsträger, Zusammenarbeit, persönliches Budget, Beratung und Unterstützung, Gesamtplanverfahren, Bedarfsermittlung, Gesamtplankonferenz, Koordinierung der Leistungen, SGB XI §§ 7a, 7c, 92c Pflegeberatung, Pflegestützpunkte, Integrierte Versorgung, SGB XII §§ 4, 11 Zusammenarbeit, Beratung, Unterstützung, SGB XIV § 30 Fallmanagement bei sozialer Entschädigung.

				

				Die Frequenz, in der Case Management für eine individuelle Person mit Unterstützungsbedarf erbracht werden kann, ist abhängig von dem jeweiligen Handlungsfeld und ggf. den gesetzlichen Grundlagen. Eine wiederholte Durchführung einzelner Inhaltsbereiche des Case Managements ist möglich und in einigen Handlungsfeldern die Regel.

				Bzgl. der Dauer ist Case Management in der Regel ein auf Zeit angelegter Unterstützungsprozess mit dem Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Wenn fortwährend koordinierende Hilfe notwendig ist, dann kann Case Management in spezifischen Handlungsfeldern auf Dauer in periodischen Wiederholungen angelegt sein.

				Die Voraussetzung zur Anwendung von Case Management ist die Fähigkeit und (die Entwicklung der) Bereitschaft des Personensystems, den Hilfeprozess mitzugestalten und zu verantworten. Case Management greift nicht in Situationen ein, in denen diese Voraussetzungen nicht gegeben sind. In akuten Gefährdungssituationen stehen zunächst Krisenintervention und Schutzmaßnahmen im Vordergrund. Case Management kann parallel oder anschließend nach erster Stabilisierung als koordinierender Prozess aufgenommen werden; die Übergangslogik und Verantwortlichkeiten werden organisationsspezifisch festgelegt. Der Umgang mit fehlender oder geringer Kooperationsbereitschaft sowie mit Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten benötigt eine spezialisierte Fachlichkeit z. B. in den Bereichen lösungsorientierter und motivationsfördernder Beratung, unterstützter Kommunikation, flexible Arbeitsbedingungen und ausreichend Zeit. Insofern ist Case Management je nach Handlungsfeld mit weiteren Informations- und Beratungskonzepten sinnvoll zu kombinieren.

				5 Zentrale Inhaltsbereiche des Case Managements

				Das Handlungskonzept Case Management zeichnet sich dadurch aus, dass es drei Ebenen systematisch miteinander verknüpft: die Einzelfallebene, die Organisationsebene sowie die Ebene institutioneller Netzwerke im regionalen Versorgungsgefüge.3 Alle drei Ebenen sind eingebettet in rechtliche und politische Rahmenbedingungen.

				Die Verbindung dieser drei Ebenen mit Blick auf den Unterstützungsbedarf von Personen bewirkt den zentralen Paradigmenwechsel: Alle Angebote im regionalen Versorgungsgefüge sowie die Case Management-tragende Organisation werden personenbezogen gestaltet.

				Auf der Einzelfallebene umfasst Case Management insbesondere:

				
						Eine Kontaktaufnahme mit der Person mit Unterstützungsbedarf, die Klärung der Angemessenheit und Zugangsbedingungen, eine Vereinbarung zur Durchführung sowie eine transparente Information der bereits beteiligten Stellen über die koordinierende Rolle.

						Eine umfassende, multiperspektivische, strukturierte und systematische Beschreibung und Dokumentation der Lebens- und Versorgungssituation (Ressourcen und Problemlagen) sowie der Bedarfslage des Personensystems; bei Bedarf mit erneuter Überprüfung im Verlauf.

						Eine verbindliche Festlegung von Zielen und Unterstützungsleistungen in einem Hilfe- bzw. Serviceplan einschließlich Zuständigkeiten, Zeitbezug und Kriterien zur Beurteilung der Zielerreichung.

						Die Vermittlung, passgenaue Anpassung und Abstimmung geeigneter formeller und informeller Unterstützungs- bzw. Leistungsangebote unter Einbezug der relevanten Akteure.

						Die fortlaufende Sicherung, Prüfung, Bewertung und Steuerung der vereinbarten Unterstützungs- bzw. Leistungsangebote im Prozess (Koordination, Nachhalten, Nachsteuern).

						Eine abschließende Bewertung des Verlaufs und der Ergebnisse, ggf. mit Übergabe in Regelstrukturen, sowie eine dokumentierte Auswertung des gesamten Vorgehens.

				

				Auf der institutionellen Netzwerkebene gehört dazu:

				
						Der Aufbau, die Pflege und die aktive Nutzung eines lokalen bzw. regionalen formellen und informellen Netzwerks relevanter Akteure, um abgestimmte Unterstützungsverläufe im Einzelfall zu ermöglichen.

						Die systematische Rückkopplung fallbezogener Erfahrungen zur Identifikation von Versorgungslücken und zur Weiterentwicklung regionaler Versorgungsstrukturen.

						Die Inhaltsbereiche können sich überschneiden, wiederholen und im Verlauf unterschiedlich gewichtet sein; entscheidend sind Nachvollziehbarkeit, Kooperation und eine begründete Steuerung im Unterstützungsprozess. Die Implementierung und Umsetzung von Case Management beeinflussen daher regelmäßig sowohl Aufbau- und Ablauforganisation der falltragenden Einrichtungen als auch die Planung und Weiterentwicklung regionaler Versorgungsstrukturen.

				

				Qualitätsstandards zum Case Management4 werden in Anlehnung an die obigen Ausführungen zu den folgenden Inhaltsbereichen formuliert:

				
						CM 1: Klärungsphase: Access, Case Finding, Intaking: Kontaktaufnahme, Klärung der Angemessenheit und ggf. Vereinbarung zur Einleitung von Case Management.

						CM 2: Assessment: mehrdimensionale, adaptive Beschreibung und Dokumentation der Versorgungs- und Lebenssituation (Ressourcen und Probleme) sowie der Bedarfslage des Personensystems.

						CM 3: Serviceplanung: Festlegung der Ziele und Unterstützungsleistungen im Einzelfall.

						CM 4: Linking: Vermittlung passender Unterstützungsangebote und deren Anpassung

						CM 5: Monitoring: Sicherung, Prüfung und Bewertung der Unterstützungsangebote sowie Fallsteuerung.

						CM 6: Evaluation: Bewertung und Abschluss des Case Managements.

						CM 7: Case Management auf der institutionellen Netzwerkebene: Netzwerkaufbau und Netzwerkpflege, Systemsteuerung (Outreach und Sozialraumanalyse).

				

				Notwendige Standards für Einrichtungen, die Case Management voll implementieren, werden auf der Organisationsebene im Kapitel 7 „Die Case Management umsetzende Organisation“ eigens benannt. Sie werden differenzierter in den Leitlinien Care Management sowie den Leitlinien zur Normierung und Auditierung von Organisationen ausgeführt.

				6 Struktur der Standardformulierungen

				Qualitätsstandards können unterschiedlich strukturiert werden. Für die CM-Qualitätsstandards hat sich die Definition über Auswahlempfehlungen (AWE) und Ausführungsempfehlungen (AFE) bewährt.5

				
						Auswahlempfehlungen („doing the right thing“) geben an,
							– welche Leistung (was) (Definition und ausführlichere Erläuterung)

							– wozu (Zweck, Ziel) und

							– unter welcher Voraussetzung (inhaltlicher Anschluss/Zusammenhang)

							– für wen (Adressat/Zielgruppe der Leistung)

					
erbracht werden sollte.

						Ausführungsempfehlungen („doing the right thing right“) geben an,
							– wann (zeitliche Einordnung),

							– wie (methodisches Vorgehen),

							– wer (personelle Voraussetzungen),

							– wo (räumliche Voraussetzungen),

							– womit (Instrumente),

							– wie oft und wie lange (Frequenz, Zeitdauer) und

							– mit welchem Ergebnis (Output und Outcome)

					
eine Leistung erbringen sollte.

				

				Nach diesen strukturierenden Fragen werden alle zentralen Inhaltsbereiche des Case Managements (vgl. Kap. 5) definiert.6

				7 Die Case Management umsetzende Organisation

				7.1 Qualitätsmanagement

				Auf der Organisationsebene ist Case Management als eine Verfahrensweise zu verstehen, die immer dann erforderlich wird, wenn Standardverfahren keine angemessene Unterstützung gewährleisten können. Es greift damit gezielt in die Aufbau- und Ablauforganisation einer Einrichtung ein und schafft Strukturen, die Individualisierung von Hilfeprozessen ermöglichen.

				Case Management ist integraler Bestandteil des Qualitätsmanagements einer Einrichtung, das in einem weiten Sinn die Gesamtheit qualitätsbezogener Zielsetzungen und Tätigkeiten umfasst. Qualitätsbezogen bedeutet hier, dass Zielsetzungen und Verfahren hinsichtlich ihrer Angemessenheit, Wirksamkeit und Güte definiert, beschrieben, überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

				Die Güte (Struktur-, Prozess-, Ergebnisqualität) des Case Managements zeigt sich dabei daran, wie konsequent und wirksam es individuelle Problemlagen bearbeitet, die außerhalb der Standards liegen. Seine Ausgestaltung und Qualitätssicherung sind im Rahmen des Qualitätsmanagements der Einrichtung verbindlich festzuhalten insbesondere mit Blick auf

				
						das Leitbild und die handlungsleitenden Prinzipien,

						das handlungsleitende Konzept, in das Case Management mit dem jeweiligen Zielerreichungsgrad auf Einzelfall-, Organisations- und institutioneller Netzwerkebene7 eingebunden ist,

						die Leitung und Steuerung der Organisation,

						die Zielformulierungen, Finanzierung und Rechnungslegung der Organisation (z. B. Jahresplanung),

						die Kommunikationswege (intern und extern),

						die Personalqualifikation und Betreuungsrelation,

						die CM-Qualitätsstandards, die sich an diesen Rahmenempfehlungen zum Handlungskonzept Case Management orientieren,

						die Nutzerbeteiligung bzw. Beschwerde-/Feedbacksysteme,

						die indikatorenbasierte Ergebnismessung (z. B. Zielerreichung, Abbrüche),

						die standardisierten Arbeits- und Dokumentationsinstrumente, inkl. IT-gestützter Case Management-Software,

						den Datenschutz,

						die Überprüfung und Bewertung der Einhaltung der CM-Qualitätsstandards in der Praxis,

						die Vereinbarungen mit anderen Leistungserbringern im Rahmen des Netzwerkes.

				

				Weitere, differenzierende Grundlagen werden in den Standards „zur Normierung und Auditierung – Case Management auf Organisationsebene“ benannt.

				7.2 Verantwortung und Befugnisse

				Es bedarf innerhalb einer Case Management-implementierenden und -umsetzenden Organisation einer Leitung, die Care und Case Management als organisationsveränderndes Handlungskonzept anerkennt, die Implementierung strukturell verantwortet und Case Management für seine Aufgaben bereichs- und hierarchieübergreifend autorisiert. Diese Leitung überträgt die für die Fall- und Systemsteuerung notwendigen Entscheidungskompetenzen gezielt an Case Manager:innen und andere beteiligte Funktionen und verankert diese in Organisations- und Entscheidungsstrukturen.

				Rollenkonflikte zwischen der koordinierenden, interessenvertretenden Rolle (gegenüber Kostenträgern/Netzwerken) und der fachlichen Leistungserbringung müssen klar geklärt und organisatorisch abgesichert werden. Dies umfasst transparente Mandatsdefinitionen sowie Eskalationswege bei Interessenkonflikten.

				Der Netzwerkaufbau und die Netzwerkpflege (institutionelle Netzwerkebene) einerseits und die Koordination der Dienste für den Einzelfall (Einzelfallebene) andererseits müssen nicht zwingend in einer Person gebündelt sein, sollen aber in der Organisation und im Versorgungsnetz eindeutig zugeordnet und durch abgestimmte Kommunikationswege operationalisiert sein. Wichtig ist, dass sowohl die institutionelle Netzwerkebene als auch die Einzelfallebene in einer benannten Zuständigkeit liegen.

				Die Stelle, die die Dienste auf den Einzelfall hin koordiniert, muss innerhalb der Einrichtung und im Versorgungsnetz als fallsteuernde Instanz anerkannt und durch Vereinbarungen, Zuständigkeitsregeln und – soweit einschlägig – Kosten- bzw. Budgetverantwortung legitimiert sein.

				Die Verantwortung für Entwicklung, Überprüfung und Anpassung der Arbeitsinstrumente sowie für die Gestaltung der fallbezogenen und fallübergreifenden Kommunikationswege wird von der Leitung geregelt; dabei werden Case Manager:innen als Eigner:innen des Kernprozesses systematisch einbezogen.

				Die Case Management-Organisation legt ihr Konzept zu Care und Case Management in einer schriftlichen Fassung mit Zweckbestimmung, Prozessbeschreibung, Rollen, Entscheidungswegen und Schnittstellen zum Versorgungsnetz fest und macht es den relevanten internen und externen Akteuren zugänglich.

				7.3 Dokumentation

				Case Management steht als Handlungskonzept für eine weitestgehende Transparenz und Standardisierung der Handlungsvollzüge. Zu betonen ist, dass nicht die Beratung bzw. die menschliche Begegnung standardisiert werden soll, sondern Strukturen und Prozessschritte, Kriterien möglicher Beratungsinhalte und die Dokumentation. Dokumentation meint ein fallbezogenes, möglichst standardisiertes Erfassen der wesentlichen Informationen und Leistungen im Rahmen des Case Management-Handlungsablaufs. In der Regel geschieht die Dokumentation auf der Grundlage standardisierter Arbeitsinstrumente, die nach Möglichkeit EDV-technisch unterstützt werden (Assessment-Instrument, Serviceplan, Monitoring- sowie Evaluationsinstrumente). Das Dokumentationssystem bildet zentrale Elemente des Case Management-Konzeptes und seiner Inhaltsbereiche formal ab und unterstützt deren Operationalisierung. EDV-gestützte Softwarelösungen dienen dabei nicht nur als Dokumentationsmittel, sondern können – bei geeigneter Abbildung der Prozesslogik – den Case Management-Prozess fachlich unterstützen; sie ersetzen jedoch nicht die fachliche Entscheidung im Einzelfall. Zur Optimierung ihrer Organisation wertet die Case Management-tragende Einrichtung aggregierte Falldaten für Planung und Wissensmanagement aus, um etwa Personengruppen nach Unterstützungsbedarf oder Zuständigkeiten zu differenzieren und den Entscheidungsebenen fundierte Hinweise für Planung, Controlling und Angebotsentwicklung bereitzustellen. Dies fördert die lernende Organisation, indem Fallmuster systematisch für Prozessverbesserungen genutzt werden.

				Die Case Management-tragende Einrichtung verpflichtet sich, die Dokumentation der Case Management-Leistungen8 sicherzustellen.

				Die Dokumentationspflicht erstreckt sich in allen Handlungsfeldern mindestens auf die Erfassung folgender Inhalte:

				Zur
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